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Allgemeine Informationen zur Einspeisung elektrischer Energie in das Elektrizitätsnetz 

der Stadtwerke Meiningen GmbH entsprechend dem Gesetz für den Ausbau 

erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) und dem Gesetz für die 

Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG) in der jeweils aktuell gültigen Fassung:  

Vor der geplanten Installation und Inbetriebnahme einer Eigenerzeugungsanlage reichen Sie 

bitte folgende Dokumente und Unterlagen ein:  

 Datenerfassungsblatt Photovoltaikanlagen 

 Datenerfassungsblatt KWK- (BHKW), Wasser-, Windkraftanlagen 

 Anmeldung zum Netzanschluss (ANA) 

 Auftrag zur Netzverträglichkeitsprüfung entsprechend der Anlagengröße 

 Erklärung zur Ermittlung der Förderfähigkeit und Vergütungseinstufung von 

Biomasseanlagen nach dem EEG 

 Erklärung zur Ermittlung der Förderfähigkeit und Vergütungseinstufung von 

Photovoltaikanlagen nach dem EEG 

 Inbetriebnahmeerklärung des Anlagenbetreibers 

 Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage 

 Nachweis über Anmeldung der Erzeugungsanlage bei der Bundesnetzagentur 

 Nachweis über Anmeldung an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (bei 

KWK-Anlagen) 

 Konformitätsnachweise und Prüfberichte (gemäß VDE-AR-N-4105 Anhang F3, F4, G2 

und G3)  

 Registrierungsbestätigung des Marktstammdatenregisters* nach Anlageninstallation 
*Das Anmeldeportal finden Sie unter www.marktstammdatenregister.de.* 

sowie die in den jeweiligen Dokumenten aufgezeigten Anlagen.  

Die Ermittlung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungspunktes erfolgt 

unter Berücksichtigung der gültigen VDE-Vorschriften, der anerkannten Regeln der Technik, 

der Technischen Anschlussbedingungen TAB vom April 2019, der gültigen „BDEW-

Richtlinien für den Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Nieder- 

bzw. Mittelspanungsnetz“ und der vorgegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen (EnWG, 

EEG, KWKG).  

Die rechtzeitige Anmeldung und Einreichung der vollständigen Unterlagen ist 

Voraussetzung für eine termingemäße Inbetriebsetzung Ihrer Eigenerzeugungsanlage.  
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Hinweise zu Kraft-Wärme-Kopplung-(KWK)-Förderung konventioneller 

Erzeugungsanlagen:  

Anträge zur Förderung nach dem KWK-Gesetz finden Sie beim Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Der Zuschlag nach dem KWK-Gesetz wird durch den 

Netzbetreiber nach Vorlage der BAFA-Zulassung an den Betreiber der Erzeugungsanlage 

ausgezahlt. Der Antrag auf Zulassung ist nach der Inbetriebnahme der KWK-Anlage, 

spätestens jedoch bis zum Ende des Inbetriebnahme Jahres, beim BAFA zu stellen. Falls 

Sie den Antrag später beim BAFA einreichen, gehen Ihnen Zuschlagssätze verloren. Eine 

Doppelförderung nach EEG und KWKG ist nach § 1 Abs. 3 KWKG ausgeschlossen.  


